
Herr Strack verweist auf die vorliegende Bürgeranregung nach § 24 GO NRW zur Einführung einer 
Katzensteuer in der Gemeinde Eitorf. Die Anregung sei fachlich in Ordnung, aber der Aufwand für die 
Umsetzung unverhältnismäßig. Die Gemeinde Eitorf wäre die erste Pilotkommune, die eine Katzensteuer 
einführen würde. Sofern perspektivisch eine Mustersatzung existieren würde, könne über die Einführung 
einer Katzensteuer neu beraten werden.  
 
Redebeiträge ergeben sich nicht zu diesem TOP. 
 


